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 Veröffentlicht am 16.12.1981

Norm

ZPO §503 E4c8

Rechtssatz

Die Stellungnahme zu der Frage, was einem Kind in einer bestimmten altersmäßigen Entwicklung und einer gegebenen

Lebenslage an Einsicht, Aufmerksamkeit und Verhaltskontrolle zumutbar sei, ist ein Akt der rechtlichen Beurteilung.

Die Annahme einer dem Alter entsprechenden Intelligenz und Willenskraft, aber auch deren allfällige Beeinträchtigung

aus konkreten Eigenheiten der Person oder der Situation dagegen ist ein Akt der Tatsachenfeststellung.
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